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Hotelbett muss mindestens 1,90 m lang sein 

 
 
Berlin. Wenn ein Hotelbett kürzer als 1,90m ist, können Reisende den Reisepreis um 25 Prozent 
mindern. Auf ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Hamburg weist das Internetportal 
kostenlose-urteile.de hin. 
 
Mehrere junge Reisende wollten in Frankreich einen schönen Surfurlaub verbringen. Der 

Reiseprospekt versprach ein „gemütliches Bett“. Doch leider konnten einige der Urlauber in den 

Betten nur in Embryonalstellung schlafen. Sie kündigten daraufhin die Reise und reisten wieder ab. 

 

Das Landgericht Hamburg stellte fest, dass Hotelbetten mindestens 1,90 m lang sein müssen, damit 

ein Reisender durchschnittlicher Größe ausgestreckt liegen kann und einen erholsamen Schlaf findet. 

Ein kürzeres Bett berechtigt zu einer Reisepreisminderung von 25 Prozent. 

 

Die Kündigung der Reise erachtete das Gericht allerdings als überzogen an. Das Schlafen mit 

angewinkelten Beinen sei zwar unbequem aber kein schwerwiegender Grund, eine Reise zu kündigen 

(LG Hamburg, Az. 318 S 209/09). 

 

Link zu dieser Entscheidung: http://www.kostenlose-urteile.de/urteil11473 
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